
 

Sitzungsvorlage 
610/348/2015 

 
Amt/Abteilung: 

Abteilung Stadtplanung und 

Stadtentwicklung 

Datum: 07.04.2015 

Aktenzeichen: 

610-St 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 02.03.2015 Vorberatung  N 

Stadtrat 10.03.2015 Entscheidung Ö 

Stadtvorstand 07.04.2015 Vorberatung  N 

Haupt- und Bauausschuss 14.04.2015 Vorberatung  N 

Stadtrat 28.04.2015 Entscheidung Ö 

 

    

Betreff: 

 

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Konversion Landau Süd": Auswahlverfahren zur 

Grundstücksveräußerung im „Wohnpark Am Ebenberg“ im Jahr 2015, Baufeld 10 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Den im Vermarktungsexposé (Anlage 1) formulierten Ausschreibungs-bedingungen und –

kriterien für das Baufeld 10 des Ausschreibungsverfahrens zur Grundstücksveräußerung 2015 

im „Wohnpark Am Ebenberg“ wird zugestimmt.  

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung - wie im Vermarktungs-exposé (Anlage 

1) beschrieben - zu veröffentlichen, durchzuführen und die Grundstücksvergabevorschläge 

nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens den Gremien zum Beschluss vorzulegen. 

 

 

Begründung: 

 

1. Verkaufsobjekt 

 

In der Entwicklungsmaßnahme "Konversion Landau Süd" sollen ab Mai 2015 weitere Bauflächen und 

Bestandsgebäude ausgeschrieben und vermarktet werden. Die Ausschreibung umfasst zehn 

Grundstücke, wobei sich diese Vorlage ausschließlich auf das Baufeld 10 (Größe ca. 9.077 

Quadratmeter) mit dem denkmalgeschützten Gebäude 102 und dem erhaltenswerten Gebäude 103 

bezieht. Die Baufläche mit den Bestandsgebäuden ist in dem anliegenden Übersichtsplan (Anlage 2) 

farbig dargestellt. 

 

 

2. Zeitlicher Ablauf 

 

Insgesamt wird mit der Auswahl der auszulobenden Grundstücke bzw. Bestandsgebäude einerseits der 

Forderung nach einer weiterhin zügigen Vermarktung im „Wohnpark Am Ebenberg“ und andererseits 

einer sukzessiven Entwicklung des Konversionsgeländes unter Berücksichtigung der Anforderungen 

durch die Landesgartenschau 2015 Rechnung getragen. 

 

Die Ausschreibung erfolgt ab Mai 2015. Die Gebote für die einzelnen Baufelder müssen bis 30. 

Oktober bei der Verwaltung eingehen. Danach wird eine Auswertung vorgenommen und den 

städtischen Gremien im Dezember 2015 / Januar 2016 zur Beratung und Entscheidung vorgelegt. Im 

Einzelnen sind folgende Schritte vorgesehen: 
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Entscheidung im Stadtrat zur Ausschreibung 2015 28.04.2015 

 Grundstücksausschreibung     11.05. bis 17.07.2015 

 Rückfragenkolloquium     20.07.2015 

 Abgabe der Gebote      30.10.2015 

 Vergabeentscheidung             Dezember 2015/ Januar 2016 

 

Das Baufeld 10 liegt außerhalb der Landesgartenschau und ist bereits erschlossen. Insofern kann nach 

der Vergabeentscheidung mit der Entwicklung der Flächen begonnen werden.  

 

 

3. Ausschreibungsverfahren – Allgemeine Inhalte 

 

Nachfolgend werden die wesentlichen Ausschreibungsgrundlagen und -inhalte für das Baufeld 10 

kursorisch zusammengefasst. 

 

Das als Anlage vorliegende Verkaufsexposé besteht aus einem allgemeinen - den Wohnpark insgesamt 

betreffenden - Informationsteil und einem speziellen Anlagenteil, in dem detaillierte Informationen 

zum Grundstück, den Ausschreibungsbedingungen und den Wertungskriterien enthalten sind. 

  

Die Grundstücke werden einzeln ausgeschrieben. Die Grundstücksausschreibung erfolgt i. S. eines 

Auswahlverfahrens zur Veräußerung der oben benannten Grundstücke. Aufgrund der hohen 

Bedeutung des Konversionsprojektes für die gesamtstädtische Entwicklung legt die Stadt Landau 

besonderen Wert auf eine hochwertige architektonische Gestaltung der Einzelgrundstücke unter 

Berücksichtigung der städtebaulichen Zielsetzungen. Somit sollen für die Vergabe der Grundstücke 

neben dem Kaufpreis auch städtebauliche, funktionale und architektonisch-gestalterische Kriterien für 

die Investorenauswahl herangezogen werden. Ein bedingungsfreies Bieterverfahren scheidet somit 

aus. Für das Grundstück 10 gilt darüber hinaus die Maßgabe, dass ein Teil des Grundstücks für 

sozialen Wohnungsbau ausgeschrieben wird. Hierzu sind spezielle Kriterien formuliert, die unter 

Punkt 4 im Einzelnen beschrieben sind.  

 

Im Unterschied zur vergangenen Ausschreibung 2013 schlägt die Verwaltung für das Baufeld 10 vor, 

einen Festpreis für das Grundstück anzugeben. So ist sichergestellt, dass die Bieter den (Mindest-

)Preis des Grundstücks im Vorfeld kennen. Aus Sicht der Verwaltung kann damit vermieden werden, 

dass Gebote eingereicht werden, die unterhalb des gutachterlich ermittelten Verkehrswertes liegen. 

Dies war bei der Ausschreibung 2013, bei der keine Mindestverkaufspreise benannt wurden, bei 

einigen Geboten der Fall und führte dazu, dass gute Konzepte ausgeschlossen werden mussten, 

obwohl das dazugehörige Kaufpreisangebot nur geringfügig unterhalb des Verkehrswertes gelegen 

hat. Weiterhin gilt jedoch, dass Angebote unterhalb des vorgegebenen Festpreises von der Wertung 

ausgeschlossen werden. 

 

Liegen ein oder mehrere Bietergebote zum Festpreis für das Grundstück vor, wird die Stadt Landau 

über die Vergabe der Grundstücke nach den fachlichen Kriterien entscheiden. Beim Grundstück 10 

stehen soziale und städtebaulich-architektonische Kriterien gleichberechtigt nebeneinander. Auf 

Grund des Festpreises machen diese fachlichen Kriterien auch 100% der Wertung (je zu 50%) aus. Für 

den Fall, dass zwei fachlich gleichwertige Konzepte vorgelegt werden, wird der Kaufpreis bei der 

Vergabe eine Rolle spielen. Die Verwaltung behält sich für solche Fälle vor, mit den Bietern vor 

Vergabebeschluss in Nachverhandlungen einzutreten.  

 

Das Baufeld 10 wird zu einem Festpreis von 2.060.479 Euro ausgeschrieben. Dies entspricht einem 

Quadratmeterpreis von 227 Euro. In dem Festpreis berücksichtigt ist neben dem gutachterlich 

ermittelten Verkehrswert auch die Nachzahlungsverpflichtung an den Bund als vormaligen 

Eigentümer, die durch den Nichtabriss des Gebäudes 103 ausgelöst wird. 

 

Für die Bewertung der einzelnen inhaltlichen Kriterien wurde ein externes Planungsbüro mit 

entsprechender Expertise beauftragt. Die Ergebnisse der Bewertung werden mit der Verwaltung 
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erörtert und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Vergabe der Grundstücke erfolgt nach 

Beurteilung und Bewertung auf der Grundlage der im Vermarktungsexposé benannten Kriterien durch 

eigenständige Entscheidung und Beschluss des Stadtrates.  

 

Bei allen Baufeldern werden zur Beurteilung der architektonischen und städtebaulichen Qualität der 

fortgeschriebene Rahmenplan und das dazugehörige Gestaltungshandbuch herangezogen. Die beiden 

Dokumente werden, wie bereits in der Vorlage 610/336/2014 angekündigt, parallel mit dieser Vorlage 

den städtischen Gremien zum Beschluss vorgelegt. 

 

 

4. Soziale Wohnraumförderung auf dem Baufeld 10  

 

Neben den allgemeinen Ausschreibungsbedingungen gelten für das Baufeld 10 spezielle Bedingungen, 

die sicherstellen sollen, dass auf dem Grundstück mindestens zu einem Anteil von 50% sozialer 

Wohnungsbau in Bestandsgebäuden oder im Neubau erfolgt. 

 

Mit der Maßgabe, dass das Grundstück zum Festpreis veräußert werden soll, der dem Verkehrswert 

zzgl. der Nachzahlungsverpflichtung an den Bund auf Grund des Nicht-Abrisses des 

Bestandsgebäudes 103 entspricht, wird das Grundstück bewusst dem allgemeinen Bieterwettbewerb 

auf dem Grundstücksmarkt entzogen. In dem Bewusstsein, dass auf dem freien Grundstücksmarkt 

ohne Maßgabe zur Errichtung von sozialem Wohnungsbau höhere Grundstückspreise erzielbar wären, 

fördert die Stadt Landau durch die Festlegung eines Festpreises (ohne Preisaufschläge, wie bei 

anderen Grundstücken üblich) aktiv die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum.  

 

Gedeckelte Mieteinnahmen auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften der Wohnraumförderung 

des Landes Rheinland-Pfalz werden durch zinsgünstige Darlehen im Neubau und eine Direktförderung 

im Altbau (Landeskonversionsprogramm) ausgeglichen, auf die im Folgenden näher eingegangen 

wird. 

 

Ziel der Stadt ist die Durchmischung des „Wohnpark Am Ebenberg“. Breite Schichten der 

Bevölkerung sollen mit Mietwohnraum und auch günstigem bzw. sozialem Wohnraum versorgt 

werden. Deshalb sollen für das Baufeld 10 mindestens 50 % und maximal 75 %, der Geschossfläche 

des Baufeldes als sozialer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Dies soll je zur Hälfte für 

Haushalte mit geringem Einkommen (bis zur Einkommensgrenze nach § 13 Abs. 2 LWoFG) und für 

Haushalte mit einem Einkommen bis zu 60 % (im Bestand bis zu 40%) über der Einkommensgrenze 

zur Verfügung gestellt werden.  Die Miete darf nach der Mietenstufe 4 (Zuordnung durch das Land 

Rheinland-Pfalz) sowohl im Bestand, als auch im Neubau, zum heutigen Zeitpunkt 5,35 Euro 

(Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen) bzw. 5,95 Euro (Wohnungen für Haushalte mit 

einem Einkommen über der Einkommensgrenze) betragen. Im Neubau gelten folgende 

Wohnflächenobergrenzen: 

 

Einraumwohnungen  bis zu 50 m² 

Zweiraumwohnungen  bis zu 60 m² 

Dreiraumwohnungen bis zu 80 m² 

Vierraumwohnungen bis zu 90 m² 

Fünfraumwohnungen bis zu 105 m² 

 

Sie erhöhen sich für jeden weiteren Raum um 15 m². Küchen zählen nicht als Raum. Wohnungen 

unter 30 m² werden nicht gefördert.  

 

Die zinsgünstigen Grunddarlehen im Neubau betragen bei Wohnungen für Haushalte mit geringem 

Einkommen 1.150 Euro und bei Haushalten mit einem Einkommen bis zu 60 % über der 

Einkommensgrenze 860 Euro pro m²  förderfähiger Wohnfläche (s.o.). Die Zinsen für Darlehen zur 

Förderung von Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen betragen während der Miet- und 

Belegungsbindung derzeit 
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 0,0 % p.a. 1. bis 10. Jahr 

 0,5 % p.a. 11. bis 15. Jahr 

 1,0 % p.a. 16. bis 20. Jahr 

 

und bei Wohnungen für Haushalte mit einem Einkommen bis zu 60 % über der Einkommensgrenze  

 

 0,0 % p.a. 1. bis 5. Jahr 

 0,5 % p.a. 6. bis 10. Jahr 

 1,0 % p.a. 11. bis 15. Jahr. 

 

Die Dauer der Miet- und Belegungsbindung beträgt entsprechend der Zinsbindungen oben 20 Jahre für 

Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen und 15 Jahre für Wohnungen für Haushalte mit 

einem Einkommen bis zu 60 % über der Einkommensgrenze. 

 

 

Bei der Umwandlung der ehemaligen Kasernenwohnungen im Landeskonversionsprogramm erfolgt 

die Förderung durch die Vergabe eines Zuschusses. Dieser beträgt bei Haushalten mit geringem 

Einkommen 256 Euro und bei Haushalten mit einem Einkommen bis zu 40 % über der 

Einkommensgrenze 154 Euro je m² Bestandswohnfläche.  

 

Hier beträgt die Miet- und Belegungsbindung allgemein 15 Jahre.    

 

Wohnungen, die über die dargestellten Förderprogramme gefördert wurden, dürfen nur von 

Haushalten bewohnt werden, die einen Wohnberechtigungsschein vorweisen können. Der 

Wohnberechtigungsschein wird auf Antrag des Wohnungssuchenden bei der zuständigen Stelle (dies 

ist im vorliegenden Fall laut Gesetz die Stadtverwaltung Landau - Bauverwaltungsabteilung des 

Stadtbauamtes), für die Dauer eines Jahres erteilt. Im Schein sind die Personenzahl des Haushalts, die 

maßgebliche Einkommensgrenze und die für den Haushalt angemessene Wohnungsgröße (siehe oben) 

anzugeben. 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einkommensgrenze, die der Mieter einer geförderten Wohnung 

nicht überschreiten darf. Dem gegenübergestellt ist das Jahresbruttoeinkommen, bei welchem 

beispielhaft von einem Haushalt ausgegangen wurde, bei dem ein Haushaltsangehöriger Einkünfte aus 

nichtselbstständiger Arbeit erzielt. 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

Einkommensgrenze 

§ 13 Abs. 2 LWoFG 

Bis zu 40% über der 

Einkommensgrenze 

Bis zu 60% über 

der Einkommensgrenze 

EK-Grenze 

     

Jahres-

brutto 

ca. 

EK-Grenze 

   

Jahres-

brutto 

ca.  

Ek-Grenze 

   

Jahres-brutto 

ca.  

1 Person 

  

1 Erwachsener 
15.000 22.429 21.000 31.000 24.000 35.286 

4 Personen 

2 Erwachsene, 

2 Kinder 
33.500 48.857 46.900 68.000 53.600 77.571 
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Durch dieses Instrumentarium ist sichergestellt, dass die preisgünstigen Wohnungen nur von 

berechtigten Haushalten bewohnt werden. 

 

Anlagen: 

 

1. Vermarktungsexposé Baufeld 10: Auswahlverfahren zur Grundstücksveräußerung im 

„Wohnpark Am Ebenberg“ 2015, Stand Februar 2015 

Hinweis: Ausgeschrieben wird mit Stand April 2015: das Exposé ist inhaltlich unverändert, 

lediglich die Fristen und Termine werden gem. der Daten in der Sitzungsvorlage angepasst.  

2. Lageplan mit Kennzeichnung des Baufeldes 10 

 

Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 

 

BGM 

 

Amt für Recht und öffentliche Ordnung 

 

Sozialamt 

 

Schlusszeichnung: 
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